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Hiermit beantrage ich, 

Beitrittserklärung 

 

Name, Vorname:       ……………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………….. 

Straße: ……………………………………………………………………….. 

PLZ, Ort: ……………………………………………………………………….. 

Geburtsdatum: ……………………………………………………………………….. 

Telefon: ……………………………………………………………………….. 

E-Mail: ……………………………………………………………………….. 
 

die Mitgliedschaft im Reitverein Kutenholz u. Umgebung e. V.. 

Jahresbeitrag: 
 

Jugendliche 0 bis 10 Jahre 30,00 € 

Jugendliche 11 bis 18 Jahre 40,00 € 

Erwachsene 50,00 € 

Familienbeitrag (2 Erw. + 2 Kinder > 18 Jahre) 

+ 10,00 € für jedes weiter Kind *) 

100,00 € 

Aufnahmegebühr einmalig 15.00 € 

Anlagennutzung pro Pferd im Monat: 10,00 € 
 

 

 

 

 
 

Ort, Datum Unterschrift 
 

 

ges. Vertreter bei Minderjährigen 
 

*) Eine Familie besteht aus zwei Erwachsenden und 2 Kinder unter 18 Jahren, die in häuslicher Gemeinschaft zusammen leben. Für jedes 
weitere Kind im Haushalt wird ein weiterer Jahresbeitrag in Höhe von 10 € erhoben. Auch eine spätere Nachmeldung von Kindern ist möglich. 

In diesem Fall wird dann auf die Aufnahmegebühr verzichtet. 

 
 

Beeke Holst 

Schriftführer 
 

1.Vorsitzender 

Johann Holst 

 

2.Vorsitzender 

Richard Stigter 

Internet: 

reitverein-

kutenholz.jimdofree.com 
 

E-Mail 

Reitverein-Kutenholz@web.de 

Telefon 

0171 3209844 

Postanschrift: 

Wiesenstr. 35 
27449 Kutenholz 

Bankverbindungen: 

 

Volksbank Fredenbeck e.G. 
IBAN : DE98 2006 9812 0001 1118 00 

BIC : GENODEF1FRB 
 

KSK Stade 

IBAN :  DE 54 2415 1116 0000 4709 71 
BIC : NOLADE21STK 

mailto:Reitverein-Kutenholz@web.de


Reitverein Kutenholz u. Umgebung e. V. 

 

 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 04 ZZZ 0000 1309785 

 

SEPA-Lastschriftmandat 

 
Mandatsreferenz: Beiträge/Anlagennutzung 

 

Ich ermächtige den Zahlungsempfänger Reitverein Kutenholz u. Umgebung e. V. Zahlungen von meinem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger Reitverein Kutenholz u. Umgebung 

e. V. auf mein Konto gezogene Lastschriften einzulösen. 

 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 

belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung 

Name, Vorname: 

(Kontoinhaber) …………………………………………………………………. 
 

Straße: …………………………………………………………………. 
 

PLZ, Ort: …………………………………………………………………. 

 
 

IBAN: DE_ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ 

 

 

BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

 

 

 

 
 

Ort , Datum Unterschrift 
 

 
 

Beeke Holst 

Schriftführer 
 

1. Vorsitzender 
Johann Holst 

 

2. Vorsitzender 
Richard Stigter 

Internet: 
reitverein-
kutenholz.jimdofree.com 

 
E-Mail 
Reitverein-Kutenholz@web.de 

Telefon 
0171 3209844 

Postanschrift: 

Wiesenstr. 35 
27449 Kutenholz 

Bankverbindungen: 
 

Volksbank Fredenbeck e.G. 
IBAN:DE98200698120001111800 
BIC : GENODEF1FRB 

 
KSK Stade 

IBAN :DE54241511160000470971 
BIC :NOLADE21STK 

mailto:Reitverein-Kutenholz@web.de


Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos nach dem Kunsturhebergesetz §22 
 

Einwilligungserklärung 
 

Für die Öffentlichkeitsarbeit unseres Reitvereins Kutenholz u.U.e.V. möchten wir gerne Bilder von Aktionen und 

Veranstaltungen auf unserer Internetseite, Zeitungsartikel, etc. veröffentlichen. Die Bilder werden 

ausschließlich kontextgebunden verwendet, um unseren Reitverein mit seinen Aktivitäten darzustellen. Mit 

Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass wir Fotos, auf denen Sie / Ihr Kind zu erkennen sind / ist, zu den oben 

genannten Zwecken verwenden dürfen. 

 
 
 
 

Name des Kindes/Erwachsenen Geburtsdatum 
 
 
 

Unterschrift des Jugendlichen ab 15 Jahren E-Mail + Telefon 
 
 
 
 

Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten ( beide Elternteile) 
 

Mir / Uns ist bekannt, dass ich / Wir diese Einwilligungserklärung jederzeit schriftlich widerrufen können. 
 

Rechtliche Grundlage 
 

Das Recht am eigenen Bild ist ein Teil des vom Gesetz geschützten allgemeinen Persönlichkeitsrechts ( § 22, 

Kunsturhebergesetz ).Es gilt der Grundsatz, dass Fotos nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder 

veröffentlich werden dürfen. Es handelt sich um eine rechtsgeschäftliche Willenserklärung. Deshalb kann bei 

Minderjährigen eine Einwilligung nur durch den gesetzlichen Vertreter erklärt werden. 
 

Achtung: Bei der Einstellung von Fotos Minderjähriger, die das 15.Lebensjahr vollendet haben ist neben der 

Einwilligung der Erziehungsberechtigten auch die Unterschrift des Minderjährigen erforderlich! 
 

Weiter Familienmitglieder bitte auf der Rückseite aufführen. 
 

Empfänger der Nutzungsrechte : Reitverein Kutenholz u.U.e.V, Wiesenstr. 35, 27449 Kutenholz 


